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(§ 9 Abs. 8 ßauGB)

zur 2. 8ebauuogsp1ananderung "Rohrl ach"

in Wies loch, Rhein-Neckar-Kreis
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1. Der Bebauungsplan "Rohrlac:h" wurde am 10.05.1978 mit Erlaß Nr.

13-24{0225/13 vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt. Durch Be
kanntmachung der Genehmigung vom 21.08.1978 wurde dieser Bebauungsplan
rechtskräftig_

2. Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wurde am 24.07.1979 die 1.
Änderung des Bebauungsplanes rechtskräftig. Diese Änderung bezog sich
auf die überschreitung der Grundflächenzahl bei eingeschossiger Bebau
ung.

3. Grundlage für den Bebauungsplan "Rohrlach" war die landes bauordnung

von 1972. Danach sind insbesondere Grenzgaragen nur bis zu einer be
stimmten Höhe und mit Flachdach zulässig. Diese Festsetzung wurde
darüber hinaus im Bebauungsplan in den schriftlichen Festsetzungen

unter Ziffer 4.2 verankert.

4. Sowohl im bestehenden alten Ortsteil Frauenweiler als auch im Bebau
ungsplan "Äußere Rohrlach" vom September. 1984 sind auf der Basis der
neuen Landesbauordnung Dächer auf Grenzgaragen zulässig. Lediglich für
den alten Bebauungsplan "Rohrlach" können keine Genehmigungen - auch

nicht als Ausnahmen - für Dächer auf Grenzgaragen erteilt werden.

5. Änderung gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

Oie Änderung enthält folgenden Inhalt:
"Für den Bebauungsplan "Rohrlach" gilt die Landesbauordnung vom
01.04.1984. Die Festsetzung ziffer 4.2 "Grenzgaragen sind mit
Flachdach zu errichten" wird aufgehoben."

6. Die vorgesehene Änderung ist nicht mehr im vereinfachten Verfahren

gemäß § 1] BauGB durchzuführen, da ein Großteil der Grundstücke - zu
mindest theoretisch - betroffen sein kann. Zur Beschleunigung hat der

Gemeinderat am 22.01.1992 jedoch beschlossen, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
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auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung zu verzichten. Die Möglichkeit
der Einsichtnahme und des Vorbringens von Anregungen und Bedenken
besteht für alle Interessierten im Rahmen der Offenlage.

Wiesloch, den 23. Januar 1992
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